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Artikel 1 

Gesetz 
über die Feststellung eines dritten Nachtrags zum Haushaltsplan 

des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2015 
(Drittes Nachtragshaushaltsgesetz 2015) 

Das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für 
das Haushaltsjahr 2015 (Haushaltsgesetz 2015) vom 18. Dezember 2014 (GV. NRW. 
S. 955), in der Fassung des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2015 vom 25. Juni 2015 
(GV. NRW. S. 489), wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 wird die Zahl ,,64 600 658 500" durch die Zahl ,,65 717 307 200" ersetzt. 

2. § 15 Absatz 6 wird folgender Satz angefügt: 

"Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 der Landeshaushaltsordnung 
wird zugelassen, dass die Grundstücke in Dormagen, Grundbuch von Zons, Gemar
kung Zons, Flur 12, Flurstücke 109, 212, 214, 229 und 231 mit einer Gesamtgröße von 
36.613 m2 direkt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf Grundlage einer 
gutachterlichen Wertermittlung veräußert werden dürfen." 

3. Der dem Haushaltsgesetz 2015 beigefügte Gesamtplan (Haushaltsübersicht, Finanzie
rungsübersicht und Kreditfinanzierungsplan) wird durch den diesem Nachtrag beige
fügten Gesamtplan ersetzt. 

4 Der dem Haushaltsgesetz 2015 beigefügte Haushaltsplan wird nach Maßgabe des die
sem Gesetz beigefügten Nachtrags geändert. 

Artikel 2 
I nkrafttreten 

Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2015 in Kraft. 

Düsseldorf, den 1. Oktober 2015 

Carina Gödecke 
Präsidentin 
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